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Aufwandsentschädigungssatzung der Stadt Ludwigsfeld e (AES) 

 
Auf der Grundlage der §§ 3 Abs. 1, 30 Abs. 4 sowie 45 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) in der derzeit geltenden Fassung sowie der 
Verordnung über die Dienstaufwandsentschädigung für hauptamtlich kommunale Wahlbeamte der 
Gebietskörperschaften (Kommunaldienstaufwandsentschädigungsverordnung - KomDAEV) vom 
01.12.1994 (GVBl. II S. 991) in der derzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Ludwigsfelde in ihrer Sitzung am 16.12.2014 folgende Aufwandsentschädigungssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für die ehrenamtlichen Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Aus-
schüsse, Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher und Mitglieder der Ortsbeiräte der Stadt Ludwigsfelde so-
wie für die kommunalen Wahlbeamtinnen/Wahlbeamten auf Zeit der Stadt Ludwigsfelde. 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
(1) Den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, den Ortsvorsteherin-
nen/Ortsvorstehern sowie den Mitgliedern der Ortsbeiräte wird eine Aufwandsentschädigung als Aus-
lagenersatz zur Abdeckung des mit dem Mandat verbundenen Aufwandes gewährt. Die Aufwandsent-
schädigung setzt sich aus einer pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigung und einem Sit-
zungsgeld zusammen. Den sachkundigen Einwohnerinnen/Einwohnern in den Ausschüssen der Stadt-
verordnetenversammlung wird als Aufwandsentschädigung ein Sitzungsgeld gewährt. 
 
(2) Mit der Aufwandsentschädigung sind der mit dem Mandat verbundene Aufwand und sonstige per-
sönliche Aufwendungen, wie zusätzlicher Bekleidungsaufwand, Kosten für Verzehr, Fachliteratur, Ge-
bühren für Telefon, Telefax und Internet sowie Fahrkosten, abgegolten. 
 
(3) Neben der Aufwandsentschädigung werden der Ersatz des Verdienstausfalls und Reisekostenent-
schädigung für genehmigte Dienstreisen außerhalb der Stadt Ludwigsfelde gewährt. 
 
(4) Die kommunalen Wahlbeamtinnen/Wahlbeamten auf Zeit erhalten nach § 10 dieser Satzung, unter 
Beachtung des § 17 des Brandenburgischen Besoldungsgesetzes (BbgBesG), eine steuerfreie Dienst-
aufwandsentschädigung zur Abdeckung des mit dem übertragenen Amt verbundenen zusätzlichen 
Aufwandes. Die Höhe der Dienstaufwandsentschädigung richtet sich gemäß der KomDAEV nach der 
Einwohnerzahl der Gemeinde. 
 

§ 3 
Pauschale monatliche Aufwandsentschädigung für 

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 
 
Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde erhalten eine pauschale mo-
natliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 120 €. 
 

§ 4 
Zusätzliche pauschale monatliche Aufwandsentschädig ung 

 
(1) Neben der pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigung nach § 3 erhalten eine zusätzliche 
pauschale monatliche Aufwandsentschädigung 
 
1. die Vorsitzende/der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung in Höhe von 400 € 
 
und 
 
2. die Fraktionsvorsitzende/der Fraktionsvorsitzende in Höhe von 100 €. 
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Steht einer Person eine zusätzliche pauschale monatliche Aufwandsentschädigung nach den Num-
mern 1 und 2 nebeneinander zu, so wird nur die höhere Aufwandsentschädigung gewährt.  
 
(2) Einer Stellvertreterin/einem Stellvertreter einer/eines nach Absatz 1 genannten Empfänge-
rin/Empfängers einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung wird für die Dauer der Vertretung 50 vom 
Hundert der zusätzlichen Aufwandsentschädigung gewährt, wenn die Vertretungsdauer länger als zwei 
Wochen im Kalendermonat andauert. Die Aufwandsentschädigung der Vertretenen/des Vertretenen 
wird entsprechend gekürzt. 
 
(3) Der Anspruch auf Zahlung der Entschädigung für die Vertretung ist durch die Vorsitzende/den Vor-
sitzenden des entsprechenden Gremiums schriftlich unter Angabe des Vertretungsbeginns und der 
Vertretungsdauer bis spätestens eine Woche nach Ablauf des Vertretungsfalles im Büro der Stadtver-
ordnetenversammlung geltend zu machen. 
 

§ 5 
Pauschale monatliche Aufwandsentschädigung  

für Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher und Mitglieder  von Ortsbeiräten 
 
(1) Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher erhalten eine pauschale monatliche Aufwandsentschädigung. Die 
Höhe dieser Aufwandsentschädigung wird in Abhängigkeit der Einwohnerzahl in den Ortsteilen wie 
folgt festgelegt: 
 
 

Anzahl der Einwohnerinnen/Einwohner 

im Ortsteil 

 

pauschale monatliche 

Aufwandsentschädigung 

 
bis       200 

 
110 € 

 
von      201 bis      500 

 
150 € 

 
von      501 bis   1.000 

 
210 € 

 
ab     1.001 

 
350 € 

 
(2) Die Mitglieder des Ortsbeirates, die nicht zugleich Ortsvorsteherin/Ortsvorsteher sind, erhalten eine 
pauschale monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro. 
 

§ 6 
Sitzungsgeld 

 
(1) Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse ein Sitzungsgeld von 13 € je Sitzung.  
 
(2) Vorsitzenden von Ausschüssen, die keine zusätzliche pauschale monatliche Aufwandsentschädi-
gung nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 erhalten, wird für jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung ein zusätzli-
ches Sitzungsgeld gewährt. 
 
(3) Sachkundige Einwohnerinnen/Einwohner im Sinne des § 43 Abs. 4 Satz 1 der BbgKVerf erhalten 
für die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse ein Sitzungsgeld von 13 € je Sitzung. 
 
(4) Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an den Sitzungen der Orts-
beiräte von 13 € je Sitzung.  
 
(5) Für mehrere Sitzungen an einem Tag wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt. 
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§ 7 

Zahlungsbestimmungen 
 
(1) Die nach den §§ 3, 4 und 5 genannten Aufwandsentschädigungen werden unabhängig vom Beginn 
und Ende der Tätigkeit jeweils für einen ganzen Kalendermonat gewährt. Die Zahlung der Aufwands-
entschädigung für die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung beginnt in dem Monat, in dem die 
erste Sitzung der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung stattgefunden hat. Der Anspruch er-
lischt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung en-
det. Bei einer Wiederwahl wird für den entsprechenden Kalendermonat nur eine Aufwandsentschädi-
gung gewährt. 
 
(2) Wird das Mandat für mehr als drei Kalendermonate nicht ausgeübt, so wird ab dem vierten Kalen-
dermonat die Zahlung der Aufwandsentschädigung eingestellt. Das Mandat gilt als nicht ausgeübt, 
wenn die Stadtverordnete/der Stadtverordnete an den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung 
oder der Ausschüsse, in denen sie/er Mitglied ist, nicht teilnimmt. 
  
(3) Die Zahlung der monatlichen Aufwandsentschädigung erfolgt für einen Kalendermonat jeweils bis 
zum 20. Kalendertag des folgenden Monats durch Überweisung auf ein von der anspruchsberechtigten 
Person schriftlich zu benennendes Konto. 
 
(4) Die Zahlung des Sitzungsgeldes erfolgt für das abgelaufene Quartal jeweils bis zum 20. Kalender-
tag des dem Quartal folgenden Monats durch Überweisung auf ein von der anspruchsberechtigten 
Person schriftlich zu benennendes Konto. 
 
(5) Zur Geltendmachung des Anspruches auf Zahlung von Sitzungsgeld ist die Teilnahme an den Sit-
zungen der Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und/oder Ortsbeiräte durch eine Anwesen-
heitsliste, in der sich jede anspruchsberechtigte Person mit ihrer Unterschrift einträgt, nachzuweisen. 
Die Anwesenheitslisten sind spätestens bis zum letzten Tag des jeweiligen Quartals von der Vorsit-
zenden/dem Vorsitzenden des entsprechenden Gremiums im Büro der Stadtverordnetenversammlung 
vorzulegen. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten für die Mitglieder des Ortsbeirates entsprechend. 
 

§ 8 
Verdienstausfall 

 
(1) Ersatz für Verdienstausfall wird auf Antrag und nur gegen Nachweis erstattet. Die Gewährung eines 
Verdienstausfalles über den Zeitpunkt des Erreichens der Regelaltersgrenze erfolgt nur bei einer auf 
Erwerb ausgerichteten Beschäftigung. Die Geltendmachung von Verdienstausfall ist arbeitstäglich auf 
acht Stunden und monatlich auf 20 Stunden begrenzt und wird bei Sitzungen nach 18.00 Uhr nur in 
begründeten Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Schichtarbeit oder bei regelmäßiger Spätarbeitszeit, 
gewährt. 
 
(2) Personen, die nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, haben den Verdienstausfall glaub-
haft zu machen. Der Höchstsatz des zu erstattenden Verdienstausfalls beträgt 15 € je Stunde. 
 
(3) Zur Betreuung eines Kindes, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder eines be-
hinderten und auf Hilfe angewiesenen Kindes, wird für die Dauer der mandatsbedingten notwendigen 
Abwesenheit auf Antrag und gegen Nachweis eine Entschädigung gewährt, wenn die Übernahme der 
Betreuung durch eine Personensorgeberechtigte/einen Personensorgeberechtigten während dieser 
Zeit nicht möglich ist. Der Höchstsatz der zu erstattenden Entschädigung beträgt 13 € je Stunde. 
 

§ 9 
Reisekostenentschädigung 

 
(1) Für Dienstreisen, die von der Stadtverordnetenversammlung genehmigt wurden, wird eine Reise-
kostenvergütung nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes und der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift des Landes Brandenburg zum Bundesreisekostengesetz gewährt.  
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(2) Fahrten zu Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse oder der Ortsbeiräte 
sind keine Dienstreisen im Sinne des Absatzes 1. Für den Fall, dass notwendige Sitzungen der Stadt-
verordnetenversammlung, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsbeiräte an einem  Sitzungsort außerhalb 
der Stadt Ludwigsfelde durchgeführt werden müssen, erfolgt eine Reisekostenvergütung nach dem 
Bundesreisekostengesetz. Ersatzweise können auch Fahrscheine für den öffentlichen Personennah-
verkehr zur Verfügung gestellt werden. 
 

§ 10 
Dienstaufwandsentschädigung für kommunale Wahlbeamt innen/Wahlbeamte 

 
(1) Die hauptamtliche Bürgermeisterin/der hauptamtliche Bürgermeister erhält eine monatliche Dienst-
aufwandsentschädigung in Höhe von 150,00 €. 
 
(2) Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen werden nicht ge-
währt. 
 
(3) Die monatliche Aufwandsentschädigung der zur allgemeinen Vertreterin/des zum allgemeinen Ver-
treter bestellten Ersten Beigeordneten beträgt 50 vom Hundert der Dienstaufwandsentschädigung nach 
Absatz 1. 
 

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde und ihrer Ausschüsse sowie für Ortsbürger-
meister und Mitglieder der Ortsbeiräte der Stadt Ludwigsfelde vom 26.04.2006 außer Kraft. 
 
Ludwigsfelde, 22.12.2014 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
 
 

1. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Ludwigsfelde über die Herstellung  notwendiger Stellplätze oder 

Garagen für Fahrzeuge aller Art und die Ablösung vo n Stellplätzen 
(Stellplatzsatzung) 

 
Auf der Grundlage des § 81 Abs. 4 und des § 43 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) vom 
16.07.2003 (GVBl. I/03 S. 210), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 29.11.2010 
(GVBl. I/10, Nr. 39), in Verbindung mit § 3 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) in der derzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordne-
tenversammlung Ludwigsfelde in ihrer Sitzung am 16.12.2014 folgende Änderung der Stellplatzsat-
zung beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Stellplatzsatzung 

 
Die Stellplatzsatzung der Stadt Ludwigsfelde vom 07.02.2006 (Amtsblatt für die Stadt Ludwigsfelde 
vom 21.02.2006) wird wie folgt geändert:  
 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich wird wie folgt gefasst: 
 
(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das Gemeindegebiet der Stadt Ludwigsfelde mit den 
dazugehörigen Ortsteilen mit Ausnahme der von § 1 Abs. 2 dieser Satzung erfassten Flächen. Die in 
Bebauungsplänen und sonstigen örtlichen Satzungen getroffenen Festsetzungen zu Stellplätzen und 
Garagen werden von den Bestimmungen dieser Satzung nicht berührt. 
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(2) Die Stellplatzsatzung findet keine Anwendung auf die Flächen des sogenannten Ausschlussberei-
ches. Dieser Bereich ist in der Anlage zu dieser Satzung schraffiert dargestellt. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Ludwigsfelde, 22.12.2014 
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlage zur 1. Satzung zur Änderung der Stellplatzsa tzung  
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Bekanntmachung 

 
Am 07.01.2015 findet um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Ludwigsfelder Rathauses, Rathausstraße 3, 
14974 Ludwigsfelde, die Sitzung des Bauausschusses der Stadtverordnetenversammlung Ludwigs-
felde statt. 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
  Vorlagen-Nr.  
1.0.  Einwohnerfragestunde  

 
  

2.0.  Information zum Planungsstand: 
- Umbau Kreuzung  Potsdamer Straße/Karl-Liebknecht-Straße 
- Gestaltung Vorzone zwischen Hochhaus und Sparkasse  
 

  

3.0.  Beratung von Vorlagen  
 

  

3.1. Bebauungsplan Nr. 34 „Vorderste Hohe - Wohnbebauung am Berliner 
Weg“  
- Aufstellungsbeschluss 
 

1.060 

3.2. Bebauungsplan Nr. 30 „Aktiv-Stadt-Park Ludwigsfelde, Teilfläche Versi-
ckerungsbecken BAB 10“  
- Abwägungs- und Satzungsbeschluss  
 

1.061 

3.3. Bebauungsplan Nr. 7.4 „Sportzentrum Fichtestraße, 1. Änderung“ 
- Abwägungs- und Satzungsbeschluss 

1.062 

 
4.0.  Bekanntgaben der Stadtverwaltung Ludwigsfelde  

 
  

5.0.  Fragestunde für Stadtverordnete  
 

  

An der öffentlichen Sitzung kann jedermann teilnehmen. 
 
gez. Frank Gerhard  
Bürgermeister  
 
 

Bekanntmachung 
 
Am 08.01.2015 findet um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Ludwigsfelder Rathauses, Rathausstraße 3, 
14974 Ludwigsfelde, die Sitzung des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung Ludwigs-
felde statt. 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
  Vorlagen-Nr.  
1.0.  Einwohnerfragestunde  

 
  

2.0.  Beratung von Vorlagen  
 

  

2.1. Anpassung des Gesellschaftsvertrages der Wohnungsgesellschaft Lud-
wigsfelde mbH „Märkische Heimat“ an die kommunalrechtlichen Vorga-
bendes § 96 Abs. 1 BbgKVerf 
 

1.047 - NF 

2.2.  4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ludwigsfelde über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
 

1.049 

2.3. Übernahme Gewässerflächen Ahrensdorfer Kiesgruben (Fläche 
2,9237 ha) 
 

1.052 
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2.4. Ausschreibungsverfahren zur Neuvergabe des Strom- und Gas-

Konzessionsvertrages für die Kernstadt (bei Gas inklusive der Ortsteile 
Gröben, Jütchendorf und Siethen) 
 

1.065 

2.5. Ordnungsbehördliche Verordnung über verkaufsoffene Sonntage im Jahr 
2015 
 

1.066 

3.0.  Bekanntgaben der Stadtverwaltung Ludwigsfelde  
 

  

4.0. Fragestunde für Stadtverordnete  
 

  

 
Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung: 
  Vorlagen-Nr.  
1.0.  Beratung von Vorlagen und Beschlussfassung  

 
  

1.1. Verkauf einer Teilfläche von ca. 997 m² des Flurstücks 26 der Flur 13 der 
Gemarkung Ludwigsfelde  
 

1.063 

2.0.  Bekanntgaben der Stadtverwaltung Ludwigsfelde  
 

  

3.0.  Fragestunde für Stadtverordnete  
 

  

An der öffentlichen Sitzung kann jedermann teilnehmen. 
 
gez. Frank Gerhard  
Bürgermeister  
 
 

Bekanntmachung 
 
Am 20.01.2015 findet um 18.30 Uhr im Sitzungszimmer 1 des Ludwigsfelder Rathauses, Rathaus-
straße 3, 14974 Ludwigsfelde, die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadtverordne-
tenversammlung Ludwigsfelde statt. 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0.  Einwohnerfragestunde  

 
2.0.  Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses  

 
3.0.  Vorschau des Rechnungsprüfers zu Prüfungsschwerpunkten 2015  

 
3.1.  Sachstandsbericht zur Prüfung der Ortsteilbudgets 2014  

 
4.0.  Bekanntgaben der Stadtverwaltung Ludwigsfelde  

 
5.0.  Fragestunde für Stadtverordnete  

 
Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung: 
 
1.0.  Sachstandsmitteilung zur Thematik Zuschüsse an freie Träger 

hier: Verwendung städtischer Zuschüsse an den Fröbel e.V.  
 

2.0.  Sachstandsmitteilung zum Verfahrensstand „Ludwigsfelder Bürgerküche“ e.V.  
 

3.0.  Prüfberichte des Rechnungsprüfers aus 2014  
 

3.1.  Prüfung der ordnungsgemäßen Abrechnung der Stromkosten des Wochenmarktes 2009 -
2014  
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3.2.  Prüfung der ordnungsgemäßen Abrechnung der Workshops in der Musikschule 2011-2013  

 
3.3.  Prüfbericht über die große Kassenprüfung in der Stadtkasse 2014  

 
4.0.  Bekanntgaben der Stadtverwaltung Ludwigsfelde  

 
5.0.  Fragestunde für Stadtverordnete  

 
An der öffentlichen Sitzung kann jedermann teilnehmen. 
 
 
gez. Frank Gerhard  
Bürgermeister  
 
 


